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Stammrechtssatz

Gemäß § 38 VwGVG gilt im Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten gemäß § 25 Abs. 1 VStG das

Amtswegigkeitsprinzip und gemäß § 25 Abs. 2 VStG der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit, wonach

vom Verwaltungsgericht von Amts wegen unabhängig von Parteivorbringen und -anträgen der wahre Sachverhalt

durch Aufnahme der nötigen Beweise zu ermitteln ist. Betre>end die Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte ist

festzuhalten, dass gemäß Art. 130 Abs. 4 erster Satz B-VG (s. auch § 50 VwGVG) in Verwaltungsstrafsachen das

Verwaltungsgericht immer in der Sache selbst entscheidet, woraus folgt, dass in Verwaltungsstrafverfahren dem

Verwaltungsgericht in jedem Fall auch die Befugnis und VerpBichtung zu allenfalls erforderlichen

Sachverhaltsfeststellungen zukommt (vgl. VwGH 15.12.2014, Ro 2014/17/0121, mwN). Betre>end die Ermittlung des

Sachverhaltes bedeutet dies, dass die Verwaltungsgerichte verpBichtet sind, von Amts wegen ohne Rücksicht auf

Vorträge, Verhalten und Behauptungen der Parteien die entscheidungserheblichen Tatsachen zu erforschen und

deren Wahrheit festzustellen. Der Untersuchungsgrundsatz verwirklicht das Prinzip der materiellen (objektiven)

Wahrheit, welcher es verbietet, den Entscheidungen einen bloß formell (subjektiv) wahren Sachverhalt zu Grunde zu

legen. Der Auftrag zur Erforschung der materiellen Wahrheit verpBichtet die Verwaltungsgerichte, alles in ihrer Macht

Stehende zu unternehmen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen (vgl. Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze II² E 4 zu § 25 VStG). In diesem Sinne sind alle sich bietenden Erkenntnisquellen

sorgfältig auszuschöpfen und insbesondere diejenigen Beweise zu erheben, die sich nach den Umständen des

jeweiligen Falles anbieten oder als sachdienlich erweisen können. Die Sachverhaltsermittlungen sind ohne

Einschränkungen eigenständig vorzunehmen. Auch eine den Beschuldigten allenfalls tre>ende MitwirkungspBicht

enthebt das Verwaltungsgericht nicht seiner aus dem Grundsatz der Amtswegigkeit erBießenden PBicht, zunächst

selbst - soweit das möglich ist - für die Durchführung aller zur Klarstellung des Sachverhaltes erforderlichen Beweise zu

sorgen (vgl. insgesamt erneut VwGH 15.12.2014, Ro 2014/17/0121, mwN).Gemäß Paragraph 38, VwGVG gilt im

Verwaltungsstrafverfahren vor den Verwaltungsgerichten gemäß Paragraph 25, Absatz eins, VStG das

Amtswegigkeitsprinzip und gemäß Paragraph 25, Absatz 2, VStG der Grundsatz der Erforschung der materiellen

Wahrheit, wonach vom Verwaltungsgericht von Amts wegen unabhängig von Parteivorbringen und -anträgen der

wahre Sachverhalt durch Aufnahme der nötigen Beweise zu ermitteln ist. Betre>end die Kognitionsbefugnis der

Verwaltungsgerichte ist festzuhalten, dass gemäß Artikel 130, Absatz 4, erster Satz B-VG (s. auch Paragraph 50, VwGVG)

in Verwaltungsstrafsachen das Verwaltungsgericht immer in der Sache selbst entscheidet, woraus folgt, dass in

Verwaltungsstrafverfahren dem Verwaltungsgericht in jedem Fall auch die Befugnis und VerpBichtung zu allenfalls

erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen zukommt vergleiche VwGH 15.12.2014, Ro 2014/17/0121, mwN). Betre>end

die Ermittlung des Sachverhaltes bedeutet dies, dass die Verwaltungsgerichte verpBichtet sind, von Amts wegen ohne

Rücksicht auf Vorträge, Verhalten und Behauptungen der Parteien die entscheidungserheblichen Tatsachen zu

erforschen und deren Wahrheit festzustellen. Der Untersuchungsgrundsatz verwirklicht das Prinzip der materiellen

(objektiven) Wahrheit, welcher es verbietet, den Entscheidungen einen bloß formell (subjektiv) wahren Sachverhalt zu

Grunde zu legen. Der Auftrag zur Erforschung der materiellen Wahrheit verpBichtet die Verwaltungsgerichte, alles in

ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen vergleiche Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze II² E 4 zu Paragraph 25, VStG). In diesem Sinne sind alle sich bietenden

Erkenntnisquellen sorgfältig auszuschöpfen und insbesondere diejenigen Beweise zu erheben, die sich nach den

Umständen des jeweiligen Falles anbieten oder als sachdienlich erweisen können. Die Sachverhaltsermittlungen sind

ohne Einschränkungen eigenständig vorzunehmen. Auch eine den Beschuldigten allenfalls tre>ende

MitwirkungspBicht enthebt das Verwaltungsgericht nicht seiner aus dem Grundsatz der Amtswegigkeit erBießenden

PBicht, zunächst selbst - soweit das möglich ist - für die Durchführung aller zur Klarstellung des Sachverhaltes

erforderlichen Beweise zu sorgen vergleiche insgesamt erneut VwGH 15.12.2014, Ro 2014/17/0121, mwN).
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